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Die Überschuldung privater Haushalte ist eine 
typische Erscheinung in der Postmoderne 
und stellt ein großes gesellschaftliches Prob-
lem dar. Sich für Konsumzwecke oder auch 
für den Immobilienerwerb zu verschulden, 
gehört zur gesellschaftlichen Normalität. Kre-
ditierter Konsum unterliegt keiner Stigmatisie-
rung mehr. Durch unvorhergesehene kritische 
Lebensereignisse, z. B. den Eintritt von Ar-
beitslosigkeit, Trennungen oder Tod der Part-
nerin/des Partners oder auch eine gescheiter-
te Selbständigkeit als auch eine misslungene 
Immobilienfinanzierung, verändert sich die 
Einkommensseite und/oder die Ausgaben-
seite eines Privathaushaltes derart, dass den 
ehemals eingegangenen Verpflichtungen 
nicht mehr entsprochen werden kann und aus 
einer Ver- dann eine Überschuldung als Kon-
sequenz dieses Einkommensrückgangs wird.

In diesem Kurzgutachten sollen die Hinter-
gründe der zunehmenden Verbraucherver-
schuldung kurz skizziert werden, dann die 
Situation überschuldeter Haushalte in Bran-
denburg sowie die Beratungssituation be-
leuchtet und abschließend Perspektiven, 
auch für eine noch bessere präventive Arbeit, 
erörtert werden. 

Die Verbraucherverschuldung ist seit etwa 
1970 in Westdeutschland zu beobachten (bis 
zum 01.04.1967 gab es ein Werbeverbot für 
Kredite). Mit kreditierten Konsumangeboten 
reagierte die Wirtschaft auf die ersten re-
zessiven Tendenzen nach Kriegsende zur 
Konsumbelebung. Dies ging einher mit der 
breiten Einführung von Girokonten für die 
Bevölkerung und der Einräumung von Dispo-
sitionskrediten z. B. durch Einführung der Eu-
rocheques, die zunächst bis 300 DM/Scheck 
gesichert waren. In den 1970er-Jahren er-
lebte der Verbraucherkredit eine stürmische 
Entwicklung und auch die Universalversender 
offerierten zunehmend Abzahlungskäufe (vgl. 
Reifner 1979). Zu Beginn der 1980er-Jahre 
kletterten die Zinsen auf ein Rekordhoch und 

die Arbeitslosigkeit stieg in Westdeutschland 
rapide an. Dies führte dazu, dass ein hoher 
Bevölkerungsanteil von der Ver- in die Über-
schuldung abrutschte und die eingegangenen 
Verpflichtungen nicht mehr bedienen konnte. 
So kam es als Reaktion auf die neu erkann-
ten Notlagen jener Zeit zur Entwicklung und 
Einrichtung von Schuldnerberatungsstellen 
innerhalb der Sozialarbeit. Nach der politi-
schen Wende von 1989/1990 wurde dieser 
Arbeitsbereich dann flächendeckend auch in 
den neuen Bundesländern eingeführt.  

1 Einführung
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2
 Zur Situation überschuldeter 

Haushalte in Brandenburg

Um die Situation überschuldeter Haushalte im Bundesland Brandenburg bewerten zu können, 
ist zunächst zur besseren Einordnung ein Blick auf die bundesweite Überschuldungssituation 
angezeigt.

2.1  Bundestrends

Im Bundesgebiet gab es 2015 insgesamt ca. 
41,7 Mio. Haushalte, davon 16,9 Mio. mit 
Alleinlebenden und 2,7 Mio. mit alleinerzie-
henden Müttern oder Vätern sowie 11,4 Mio. 
Familienhaushalte mit ledigen Kindern (vgl. 
DeStatis 2016). Nach der Überschuldungs-
statistik des Statistischen Bundesamtes neh-
men mit 30 % besonders oft alleinlebende 
Männer Beratungsangebote zur Überschul-
dung in Anspruch, gefolgt von Familien mit 
mindestens einem Kind (20 %) und alleinle-
benden Frauen (18 %) sowie Alleinerziehen-
den (16 %). Der Anteil von Paaren ohne Kind 
ist mit 13 % aller beratenen Personen im Ver-
gleich der dargestellten Haushaltstypen am 
geringsten. 

Setzt man die unterschiedlichen Haushaltsty-
pen in Beziehung zu ihrem tatsächlichen An-
teil in der bundesdeutschen Gesellschaft, 
fällt auf, dass besonders Alleinerziehende 

signifikant häufiger eine Schuldnerberatung 
aufsuchen (16 %, s. o.), als es ihrem Anteil 
an allen Haushaltstypen (7 %) entsprechen 
würde (DeStatis 2016). Das gilt in ähnlichem 
Maße auch für alleinstehende Männer (30 % 
der in Anspruch genommenen Beratungsan-
gebote, aber nur 21 % aller Haushaltstypen) 
(vgl. DeStatis 2016 (2)).

Grundsätzlich haben, bundesweit betrachtet, 
Paarhaushalte ohne Kinder mit gut 50.000 
EUR Durchschnittsverschuldung die höchsten 
Verbindlichkeiten (DeStatis 2016). Dies deutet 
klar darauf hin, dass ein relativ hohes Einkom-
men (Doppelverdienende) auch zu einer ho-
hen Verschuldung führen kann, da Kreditgeber 
hier von einer „doppelten Einkommenssicher-
heit“ ausgehen können. Ebenso fallen bei den 
Bundeswerten auch die hohen Schuldsalden 
von alleinerziehenden Vätern (rd. 37.000 
EUR) auf. Dies könnte darauf hindeuten, dass 
sie vor einer Trennung/Scheidung in finanzi-
ell gut situierten Verhältnissen gelebt haben. 

Es liegen nur rudimentäre regionale Daten zur Situation überschuldeter Haushalte vor. Dies liegt u. a. 
daran, dass die Überschuldungsstatistik des Bundes auf einer doppelten Freiwilligkeit beruht (sowohl 
Schuldnerinnen und Schuldner als auch Beratungsstellen können auf freiwilliger Basis einer zentra-
len Datenweitergabe an das Statistische Bundesamt (DeStatis) zustimmen. In den letzten drei Jahren 
haben konstant nur 11 % der brandenburgischen Schuldnerberatungsstellen an der Erhebung teilge-
nommen, was zu einer lückenhaften regionalen Auswertung durch DeStatis führt. Eine Kopplung der 
Landesförderung an die Beteiligung an der Statistik durch die geförderten Beratungsstellen (wie z. B. 
in Schleswig-Holstein) würde dem abhelfen und wird dringend empfohlen.  

Neben den Daten der (regionalen) Überschuldungsstatistik wurde auch eine private Erhebung (Cre-
ditreform) gesichtet. Die Daten des SchuldnerAtlas der Creditreform, eines Inkassounternehmens 
mit angeschlossener Wirtschaftsauskunftei, basieren einerseits auf selbst erhobenen und Mahnda-
ten der Creditreform-Kunden, stammen andererseits aus amtlichen Verzeichnissen (z. B. gerichtliche 
Schuldnerverzeichnisse, InsO-Statistik) mit sogenannten weichen und harten Merkmalen. Außerdem 
wurden mittels einer Schuldnerberatungs-Standardsoftware (CAWIN) Daten einer Beratungsstelle 
exemplarisch gesichtet. Daneben wurden amtliche Statistiken von DeStatis bzw. dem Statistischen 
Landesamt Berlin-Brandenburg (Amt für Statistik) beigezogen.   

Methodisches Vorgehen
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Alleinerziehende Frauen weisen dagegen mit 
knapp 20.000 EUR Schulden signifikant gerin-
gere Verbindlichkeiten auf, dieser Wert steigt 
moderat auf gut 25.000 EUR bei alleinerzie-
henden Frauen mit mindestens zwei Kindern. 
Auch alleinlebende Männer, als Hauptnutzer 
der Schuldnerberatung, weisen zu knapp 24  % 
höhere Verbindlichkeiten auf als alleinlebende 
Frauen (DeStatis 2016). Hierin kann sich die 
nach wie vor zu beobachtende Einkommen-
sungleichheit zwischen Männern und Frauen 
(Gender Pay Gap) widerspiegeln, die generell 
dazu führen kann, dass besser verdienenden 
Männern höhere Kredite gewährt werden als 
Frauen. Auch ein unterschiedliches Konsum-
verhalten hinsichtlich höherwertiger Konsum-
güter (z. B. hochpreisige Pkw) kann hierfür 
mit ursächlich sein. Die Haushaltstypen al-
leinlebender Mann und alleinerziehende Frau 
sind bezogen auf ihren Anteil an der Gesamt-
bevölkerung überproportional in den Bera-
tungsstellen vertreten. Hier besteht ein enger 
Zusammenhang: „Allein lebende Männer und 
allein erziehende Frauen sind häufig die Fol-
ge der Trennung eines Paarhaushaltes mit 
Kindern. Für beide Elternteile entfallen mit der 
Trennung die positiven wirtschaftlichen und ar-
beitsteiligen Synergieeffekte des Mehrerwach-
senenhaushalts“ (IAQ 2015).

Wichtig ist ein Blick auf die Auslöser einer 
Überschuldungssituation. Hierbei ist zwi-

schen Gründen und Auslösern (Ursachen) 
zu unterscheiden: Grund für eine Überschul-
dung ist in jedem Falle eine vorausgegange-
ne Verschuldung. Damit es allerdings zu einer 
Überschuldung kommt, bedarf es bestimmter 
Auslöser. Diese sind mehrheitlich mit Ein-
kommensreduzierung zu beschreiben (z. B. 
infolge Arbeitslosigkeit, Krankheit/Unfall oder 
infolge einer Trennung; vgl. DeStatis 2015). 
Hartnäckig halten sich in den einschlägigen 
Statistiken als angebliche Überschuldungs-
auslöser auch die Items „unwirtschaftliche 
Haushaltsführung“ oder „Konsumverhalten“ 
(iff 2015). Es ist zu bezweifeln, dass diese 
Merkmale tatsächlich für sich allein genom-
men überschuldungsauslösend sind. 

Grundsätzlich dominieren Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten die offenen For-
derungen der Klientel in den Schuldnerbe-
ratungsstellen (Durchschnittswert rd. 16.600 
EUR), insbesondere bei Paarhaushalten 
ohne Kinder betragen sie über 43 % der Ge-
samtschulden. Die zweitmarkanteste Gläubi-
gergruppe stellen Inkassounternehmen dar, 
allerdings mit deutlich niedrigeren Schuldsal-
den zwischen 4.000–5.000 EUR. An dritter 
Stelle tauchen öffentliche Gläubiger auf, z. B. 
Finanzämter (DeStatis 2016). 

Gerade Inkassounternehmen sind darauf spe-
zialisiert, auch ältere Schulden beizutreiben. 

Verschuldet ist eine Schuldnerin oder ein Schuldner, der vertragliche Verpflichtungen eingegangen 
ist, die sie/er in der Zukunft begleichen will (z. B. eine Kreditrate, Ratenzahlung für einen Versand-
hauseinkauf). Kommt sie/er ihren/seinen Zahlungen termingerecht nach, ist alles in Ordnung. Diese 
Form der Verschuldung ist gesellschaftlich akzeptiert und wirtschaftlich gewünscht, da sie der Absatz-
steigerung und letztlich der Arbeitsplatzsicherung dient.  

Überschuldung liegt vor, wenn auf unabsehbare Zeit den eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr 
nachgekommen werden kann (z. B. infolge von Einkommensreduzierung) und Gläubigerinnen und 
Gläubiger z. B. gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um an ihr Geld zu kommen. Neben den 
persönlichen Belastungen bei den Überschuldeten kann diese Situation auch zu betriebswirtschaftlich  
prekären Situationen bei den Gläubigerinnen und Gläubigern und einer volkswirtschaftlichen Belas-
tung führen.

Ver- und Überschuldung
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Dies kann darauf hindeuten, dass der Eintritt 
einer Überschuldung prozesshaft abläuft und 
zunächst Eigenversuche zur Krisenbewäl-
tigung unternommen werden (Coping-Stra-
tegien). Erst wenn diese scheitern und das 

Kinderarmut ist Elternarmut–insbesondere von alleinerziehenden Müttern und Vätern. Ist die materi-
elle Situation so angespannt, dass die Schuldensituation nicht mehr selbst beherrscht wird, erleben 
auch im Schuldnerhaushalt lebende Kinder die eingehende Justizpost und ggf. Gerichtsvollzieher/-
innen-Besuche. Je nach Alter der Kinder bekommen sie sehr genau mit, welche Probleme ihre 
Eltern(teile) bewegen. Aber häufig wird eben auch ein falsches Krisenmanagement vorgelebt und 
so getan, als sei die Situation beherrschbar oder regle sich durch Nichtstun. Die prekäre materielle 
Situation hat Auswirkungen auf die Realisierung materieller Wünsche der Kinder. Dies kann zu Stig-
matisierungen seitens anderer Kinder führen. 

Nach einer jüngst veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung macht die Lebensform Alleinerzie-
hende (mit Kindern bis 18 Jahren) in Brandenburg bezogen auf alle Familien 27,1 % aus, gegenüber 
50,4 % bei Ehepaaren und 22,5 % bei Lebensgemeinschaften. Damit weist Brandenburg diesbezüg-
lich den vierthöchsten Wert bei Alleinerziehenden im Bundesvergleich aus. Den niedrigsten Wert fin-
det man in Baden-Württemberg (16,3 %) (Lenze/Funcke 2016). Das Armutsrisiko für Alleinerziehende 
ist überproportional hoch: Die SGB-II-Bezugsquote betrug 2015 in Brandenburg für diese Haushalts-
form 38,1 % (ebd.); der Sozialgeldbezug für Kinder unter drei Jahren betrug 2014 im Land 23,4 %, 
wobei es eine Spreizung innerhalb des Bundeslandes von 25,6 % gab (LASV 2015). Die Randberei-
che des Landes weisen die höchsten Quoten auf. Demgegenüber erscheint die Beratungsquote von 
alleinerziehenden Elternteilen in der Schuldnerberatung eher etwas unterrepräsentiert. Dies müsste 
weiter untersucht werden. Es kann sein, dass die Zugangsbarrieren (ÖPNV, Kinderbetreuung) zu 
hoch sind. Alleinerziehende Mütter sollen tendenziell über eine bessere formale Bildung als Mütter in 
Paarbeziehungen verfügen (Lenze/Funcke 2016). 

Vorrangig gilt es, hinsichtlich der Überschuldungssituation bei Alleinerziehenden Folgendes in den 
Fokus zu nehmen:
 ▪ Senken bestehender Zugangsbarrieren: z. B. mobile Beratung, ausreichende Kinderbetreuung, 

Außensprechstunden in ländlichen Regionen, Angebot noch besser bekannt machen etc.
 ▪ Gezielte präventiv ausgerichtete Bildungsangebote: Insbesondere adäquates Verhalten im Stör-

fall, wenn es zu einem „Kreditunfall“ kommt, sollte vermittelt werden (Was sollte ich tun, wenn ich 
eingegangene Verpflichtungen nicht mehr bedienen kann?).

 ▪ Optimierung der Planungskompetenzen: Vorausschauende Finanzplanung lernen, um das private 
Budget flexibler zu gestalten. 

 ▪ Mit dem Runden Tisch gegen Kinderarmut „Starke Familien–starke Kinder“ steht in Brandenburg 
ein Gremium zur Verfügung, welches Impulse für diese Entwicklung geben kann. Dabei ist nicht 
nur an eine Kooperation mit der Verbraucherberatung, sondern auch den Schuldnerberatungsstel-
len im Land zu denken. Mit dem bestehenden Projekt „Auskommen mit dem Einkommen“ ist ein 
erster wichtiger Schritt unternommen worden. Jetzt gilt es, vor dem Hintergrund dieser Hinweise 
das Angebot im Land weiter zu optimieren.

 ▪ Auch die Landesstiftung „Hilfe für Familien in Not“ ist ein weiteres sinnvolles Unterstützungsinstru-
ment, um materielle Notlagen abzumildern.

„Finanzielle-Löcher-Stopfen“ erfolglos bleibt, 
wird der Gang zu einer Schuldnerberatung 
angetreten. Die Gewährleistung eines frühzei-
tigen Zugangs zu einer Schuldnerberatungs-
stelle stellt eine zentrale Herausforderung dar.  

Kinderarmut und Überschuldung
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2.2 Brandenburgtrends

In Brandenburg lebten laut Mikrozensus  2014 
rund 2,45 Mio. Menschen in knapp 1,24 Mio. 
Haushalten. Den 462.000 Einpersonenhaus-
halten stehen 772.000 Mehrpersonenhaus-
halte gegenüber, davon 64.200 Haushalte 
von Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 
Jahren (AfS BB). Die Arbeitslosenquote sinkt 
seit Jahren kontinuierlich und betrug im Juni 
2016 7,7 % (BA Statistik). 

Bezogen auf das Jahr 2015 liegt die Durch-
schnittsverschuldung der Personen, die in 
Schuldnerberatungsstellen beraten werden, 
um fast 13.000 EUR niedriger als im Bundes-
durchschnitt (Bund/Brb.: 34.400/21.700 EUR). 
Dies deutet einerseits auf eine vorsichtigere 
Verschuldung der Brandenburger Bürger und 
Bürgerinnen hin als möglicherweise auch auf 
eine risikobedachte Kreditherauslagepolitik 
der Kreditwirtschaft. Außerdem spiegelt sich 
hierin das niedrigere Einkommensniveau in 
Brandenburg wider, welches insbesondere 
bei der Kreditaufnahme den frei verfügbaren 
Rückzahlungsspielraum entscheidend be-
einflusst. 2015 betrug der durchschnittliche 

Jahresbruttoverdienst in Brandenburg 27.306 
EUR (2.275,50 EUR/mtl.). Der Abstand zum 
Einkommensspitzenreiter Hamburg (39.201 
EUR) betrug somit über 43 % (Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung, Länderergebnisse, 
Bd. 2, Tab. 6.1). Dies führt zu einer reduzier-
ten Kaufkraft und Budgetrestriktionen, da die 
allgemeinen Lebenshaltungskosten in Bran-
denburg nicht auch um 43 % niedriger sind als 
z. B. in Hamburg.  

Der Anteil alleinerziehender Frauen in der Be-
ratung ist in Brandenburg höher als im Bun-
desdurchschnitt: Zwar betrug 2014 ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung in Brandenburg 
nur 4,2 % (gegenüber 6,6 % im Bundesdurch-
schnitt). Die Beratungsquote in der Schuld-
nerberatung liegt mit 17 % um fast 3  Prozent-
punkte über dem Bundesdurchschnittswert. 
Auffällig ist auch, dass über 50 % der in Bran-
denburg Beratenen zwischen 25 und 44 Jah-
re alt waren, wobei ihr Anteil an der Gesamt-
bevölkerung nur etwa 23 % beträgt (AfS BB/
LBV 2015). Der Anteil dieser Altersgruppe 
ist damit bei den beratenen Überschuldeten 
mehr als doppelt so hoch wie in der Bevölke-
rung insgesamt.

Abb. 1 Soziodemografische Daten der beratenen Haushalte in Brandenburg 2013 (in  %)
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Hier fällt auf, dass der Anteil von alleinle-
benden Frauen in den brandenburgischen 
Beratungsstellen allerdings rückläufig ist, 
während die Anteile für Alleinerziehende mit 
leichten Verschiebungen nach Anzahl der 
Kinder im Haushalt für den beobachteten 
Zeitraum nahezu gleich bleibten. Hingegen 
nimmt die Anzahl der alleinlebenden Männer 
zu. Insgesamt sind im Land 53 % der Berate-
nen männlich (Durchschnittsschulden 23.826 
EUR) und 47 % weiblich (Durchschnitts-
schulden 19.237 EUR; Aussagewert einge-
schränkt aufgrund der geringen zur Auswer-
tung verfügbaren Daten). 

Bei den Kreditverbindlichkeiten von Paa-
ren ohne Kinder liegen die Brandenburger 
Haushalte, die Schuldnerberatungsstel-
len aufgesucht haben, bei 42 % und somit 
leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 
43 %. Dies kann auf eine vorsichtigere Kre-
ditherauslage der Kreditinstitute für Branden-
burger Kundinnen und Kunden hindeuten. 
Außerdem ist die Wohneigentumsquote in 
Brandenburg mit 38 % deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt von 43 % (Stat. LA 
Sachsen-Anhalt, StrukturKompass), sodass  

auch Immobilienkredite landesweit seltener 
vergeben werden. 

Die sogenannte Überschuldungsintensität 
liegt in Brandenburg unter den Bundeswer-
ten, die je nach Lebensform zwischen den 
Faktoren 18 und 50 schwanken. Hierbei wird 
ermittelt, wie hoch die Gesamtschuldensum-
me im Vergleich zum monatlichen Netto-
einkommen ist (DeStatis, Pressemitteilung 
vom 2. Juli 2016–184/16). Für Brandenburg 
liegen diese Werte enger beieinander. Für 
ausgewählte und aufgrund der Datenlage 
berechenbare Haushaltstypen ergeben sich 
für 2015 folgende Werte:

Ausgewählte Gruppen      Branden-
burg Bund

Gesamtdurchschnitts-
wert 23 33

Alleinlebender Mann 26 36

Paar ohne Kind 37 50

(Quelle: DeStatis 2016; eigene Berechnungen)

Aufschlussreich ist ein Blick auf ausgewählte soziodemografische Aspekte:

Abb. 1a
Auszug aus soziodemografische Daten der beratenen Haushalte in Brandenburg 
2013–2015 (in  %)
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Quelle: DeStatis 2014, Überschuldungsstatistik
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Die Hauptauslöser einer Überschuldung stellen sich für Brandenburg wie folgt dar:
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Quelle: DeStatis 2014, Überschuldungsstatistik
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Eine Zeitreihe lässt Tendenzen erkennen:

Abb. 2 Hauptauslöser der Überschuldung in Brandenburg 2013 (in  %)

Abb. 2a
Auszug Hauptauslöser („Big Three‟) der Überschuldung in Brandenburg  
2013–2015 (in  %)
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Es fällt auf, dass Arbeitslosigkeit als sogar 
noch zunehmender Hauptauslöser der „Big 
Three“ für den Eintritt von Überschuldung aus-
zumachen ist und sogar leicht höhere Werte 
gegenüber den Bundeswerten ausweist. Stabil 
bleiben Trennungen/Todesfälle als Überschul- 
dungsauslöser. Krankheitsbedingte Auslöser 
gingen zuletzt wieder leicht zurück. Dage-
gen stieg eine gescheiterte Selbstständigkeit 
als Auslöser von 2013 zu 2014 um 0,6 % an. 
Die sogenannte unwirtschaftliche Haushalts-
führung wurde 2013 mit fast 14 % als Haupt-
auslöser des Eintritts einer Überschuldung 
angegeben. Es erscheint angebrachter, un-
wirtschaftliches, dies meint insbesondere we-
nig planvolles Verhalten als einen die Über-
schuldung begünstigenden, quasi additiven, 
Faktor zu bewerten, aber nicht für sich allein 
genommen als Hauptgrund. Bundesweit be-
trachtet wird eine rückläufige Tendenz dieses 
Aussagewertes festgestellt (2015: 9,4 %, so-
mit liegt der Brandenburg-Wert 4,5 % höher; 
DeStatis 2016). Zusammenfassend kann man 
hier feststellen, dass im Wesentlichen exoge-
ne Gründe, die zu einem deutlichen Einkom-
mensrückgang (oder gar zu Einkommens-
armut) führten bzw. zu einer Erhöhung der 
Ausgaben (z. B. Finanzierung von zwei Woh-
nungen nach einer Trennung), maßgeblich für 
den Eintritt einer Überschuldung sind. Diese 
Hauptgründe können durch mangelndes Pla-
nungsverhalten (und fehlendes „Krisenmana-
gement“) begünstigt werden. 

Im Jahr 2015 verfügten in Brandenburg 56 % 
der in Schuldnerberatungsstellen beratenen 
Haushalte über ein Nettoeinkommen von bis 
zu 900 EUR/mtl., und über bis zu 1.300 EUR/
mtl. verfügten 27 % der Haushalte. Der Anteil 
aller Haushalte in den Schuldnerberatungs-
stellen in Brandenburg, der über weniger als 

1.300 EUR/mtl. verfügte, betrug demnach fast 
83 % und lag damit um fast 10 % über dem 
Bundesdurchschnittswert. Damit wird deutlich, 
dass in den brandenburgischen Beratungsstel-
len überwiegend eine einkommensarme Klien-
tel beraten wird (DeStatis 2016). Diese Zahlen 
können allerdings im Hinblick auf die materiel-
le Situation von Alleinerziehenden besorgnis-
erregend sein: Die Bundesstatistik weist z. B. 
einen Wert von 27,6 % alleinerziehender Müt-
ter mit einem Kind in der Schuldnerberatung 
aus, die bei Beratungsbeginn über weniger 
als 900 EUR Haushaltsnettoeinkommen ver-
fügten (Landeszahlen sind nicht verfügbar). 
SGB-II-Vergleichsberechnungen kommen für 
Brandenburg1 zu folgenden Ergebnissen:

SGB-II-Musterberechnung
Beispiel 1 Beispiel 2

Bruttokaltmiete 396,50 278,50

Regelbedarf  
Alleinerziehende2 404,00 404,00

Regelbedarf Kind  
über 14 J. 306,00

Regelbedarf Kind  
bis 5 J. 237,00

Regelbedarf SBG-II 1.106,50 919,50

Diese Berechnungen deuten an, dass im 
Rahmen der Schuldnerberatung, zumindest 
bei Beratungsbeginn, auch die „Dunkelzif-
ferproblematik“ Beachtung finden muss: Es 
liegt die Annahme nahe, dass ein nicht un-
erheblicher Anteil überschuldeter Personen 
nicht die grundsätzlich zustehenden sozialen 
Leistungstransfers in Anspruch genommen 
hat.3 Dies kann ursächlich mit der Überschul-
dungssituation in Zusammenhang stehen. 
Daher ist der „verschämten Armut“, insbe-

1) Mietwerte bezogen auf den Kreis Märkisch Oderland; je einmal Markttyp 1 und Markttyp 2, d. h. preislich höhere bzw. preislich niedrige 
Mietwerte zugrunde legend

2) Im Einzelfall haben Alleinerziehende aufgrund besonderer Lebensumstände einen erhöhten Bedarf, der nicht durch die Leistungen zur 
Deckung des Regelbedarfs abgedeckt wird. Bei Alleinerziehenden ist die Höhe des Mehrbedarfs abhängig vom Alter und der Anzahl 
der Kinder (SGB II § 21 Abs. 3 Nr. 1 u. 2). Die hier genannten Regelbedarfe gelten alle ab 01.01.2016.

3) Diese sogenannte Quote der Nichtinanspruchnahme (QNI) wurde zuletzt im Auftrag des BMAS vom IAB 2013 untersucht. Hierbei wur-
den Quoten von 33,8–43 %, je nach Berechnungsweise, im Rahmen einer Mikrosimulationsberechnung ermittelt; vgl. IAB-Forschungs-
bericht 5/2013. Zuvor hatte Becker sich 2006 mit der QNI beschäftigt und geschätzt, dass rund 2,7 Mio. Personen, davon ca. 900.000 
Kinder unter 15 Jahren, einen ihnen zustehenden SGB-II-Anspruch nicht einlösten; vgl. Becker 2007.

Tab. 2 Musterberechnung SGB II
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sondere bei Alleinerziehenden und Seniorin-
nen und Senioren, in der Schuldnerberatung 
eine besondere Bedeutung beizumessen. 
Dies bedeutet, dass Schuldnerberatungs-
fachkräfte auch über fundiertes sozialrecht-
liches Wissen verfügen sollten.

Hinsichtlich der Gläubigeranzahl, die Klien-
ten der brandenburgischen Schuldnerbera-
tungsstellen auswiesen, zeigt sich ein vor-
sichtiger Trend: Die Überschuldeten kommen 

offensichtlich erst immer später in die Bera-
tung oder wenn sie trotz Eigenbemühungen 
die Übersicht verlieren. Die Anzahl der Über-
schuldeten mit bis zu 19 Gläubigern (und da-
mit noch „verbraucherinsolvenzfähig“, wenn 
zuvor eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt 
wurde; vgl. § 304 InsO) ist angestiegen. Hin-
gegen nehmen Klienten, die nur bis zu vier 
Gläubiger haben, ab. Hieraus ergibt sich 
auch häufig eine höhere Komplexität in der 
Beratungsarbeit (Abb. 3).
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Abb. 3 Gläubigerzahl der Beratungsfälle in Brandenburg 2013–2015 (in  %)

Abb. 4 Schuldenhöhe der Beratungsfälle in Brandenburg 2013–2015 (in  %)
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Hinsichtlich der durchschnittlichen Schulden-
höhe der in Brandenburg beratenen Haushal-
te lässt sich feststellen, dass in dem Segment 
von 10.000–25.000 EUR die deutlichsten Zu-
wächse zu beobachten sind. Dies kann korre-
spondieren mit der Zunahme der Gläubigeran-
zahl. Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt 
ist die Durchschnittsverschuldung in Bran-
denburg allerdings deutlich niedriger (34.368 
EUR/Bund zu 21.686 EUR/Brb.) (Abb. 4).

Die exemplarische Mikrosicht in die mehr-
jährig erfassten Daten4 einer einzelnen 
Schuldnerberatungsstelle im Nordwes-
ten des Landes ergibt folgendes Bild: Das 
Haushaltsgesamteinkommen betrug 1.052 
EUR/mtl., der Anteil des Hauptverdieners 
hieran 881,60 EUR, für Miete mussten 
durchschnittlich 499 EUR aufgewendet 
werden. Durchschnittlich lebten 2,01 Per-
sonen in beratenen Haushalten; insgesamt 
lebten in den über 1.800 Haushalten 1.274 
Kinder. Die Gesamtschuldenhöhe betrug 
pro Fall insgesamt durchschnittlich 40.613 

EUR (je Gläubigerforderung durchschnitt-
lich 3.751 EUR). Die überdurchschnittliche 
Gesamtschuldsumme ergibt sich durch et-
liche sechsstellige Forderungsbeträge und 
die besondere Schuldnerstruktur (Landwirt-
schaft, ehem. Gewerbetreibende). Es kann 
also sinnvoll sein, eine gezieltere Betrach-
tung zwischen städtischen und ländlichen 
Regionen vorzunehmen (wie zuletzt DeSta-
tis 2016 mit abweichenden Ergebnissen zu 
den hier genannten Befunden).

2.3 Verbraucherinsolvenzverfahren

Das Land Brandenburg fördert aktuell 55 
Insolvenzberatungsstellen (und damit rund  
doppelt so viele wie das Land Thüringen bei 
ähnlicher Einwohnerzahl) in allen Landestei-
len, die für überschuldete Bürgerinnen und 
Bürger die Verbraucherinsolvenzverfahren 
mit dem außergerichtlichen Einigungsver-
such einleiten. Die Entwicklung der eröffne-
ten Verbraucherinsolvenzverfahren im Land 
Brandenburg stellt sich wie folgt dar:

4) Hierbei handelt es sich um die anonymisierte Auswertung von CAWIN-Daten (einschlägige Schuldnerberatungssoftware) einer einzel-
nen Beratungsstelle; es liegen Daten aus über 1.800 erfassten Fällen zugrunde.
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Betrachtet man die Entwicklung der Ver-
braucherinsolvenzfälle in Brandenburg, so 
erkennt man den Bundestrend wieder: Seit 
2010 sind die Verbraucherinsolvenzfälle 
rückläufig. Hierbei fällt allerdings auf, dass 
sich der brandenburgische Anteil an allen 
bundesweit beantragten Verbraucherinsol-
venzverfahren von 5,5 % im Jahre 2009 auf 
zuletzt 4,7 % im Jahre 2015 reduziert hat. Bei 
den Bundeszahlen liegt eine Reduzierung 
um 21,6 % vor. Dies bedeutet, dass für die 
brandenburgische Schuldnerberatung die 
Einleitung eines Verbraucherinsolvenzver-
fahrens, verglichen mit dem Bundesdurch-
schnitt, immer noch eine höhere Bedeutung 
hat, um eine Entschuldung für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zu erreichen. 
Dies unterstreicht auch die sozialpolitische 
Bedeutung eines tragfähigen Netzes von 

Schuldnerberatungsstellen zur Einleitung 
dieser Verfahren. Allerdings darf Schuldner-
beratung grundsätzlich nicht auf die Einlei-
tung und Durchführung von Verbraucherin-
solvenzverfahren reduziert werden. 

Bei der Altersverteilung von Verbraucher-
insolvenzverfahren in Brandenburg fällt auf, 
dass einerseits bei jungen Schuldnerinnen 
und Schuldnern rückläufige Zahlen erkenn-
bar sind und dieser Rückgang höher als im 
Bundestrend ausfällt und zuletzt, gegen den 
Bundestrend, die Zahlen bei den älteren Über-
schuldeten wieder leicht ansteigen. Auch bun-
desweit betrachtet nehmen die Verfahren in 
der späten Altersmitte bis zur Pensionsgrenze 
ab. Die höchsten Schuldsalden haben ältere 
Schuldnerinnen und Schuldner mit einem Al-
ter über 70 Jahren (DeStatis 2016). 

Seit 1999 ist die Insolvenzordnung in Kraft, die ein spezielles, mehrjähriges Verbraucherinsol-
venzverfahren bereitstellt. Hierdurch besteht für natürliche Personen die Möglichkeit, nach ca. 7–8 
Jahren von allen Verbindlichkeiten befreit zu werden, egal wie viel in dieser Zeit an die Gläubigerin-
nen und Gläubiger bezahlt werden konnte. Dafür müssen überschuldete Menschen ein komplexes 
Verfahren absolvieren und benötigen hierfür die fachliche Unterstützung i. d. R. durch speziell nach 
Landesrecht anerkannte Schuldnerberatungsstellen (auch z. B. Rechtsanwälte können zur Unterstüt-
zung beigezogen werden). Man bezeichnet diese Stellen als Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
(http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/BeratungsstellenInsolvenz_160801.pdf).

Zum Verfahrensablauf: Zunächst unternimmt die Schuldnerberatung einen außergerichtlichen Ei-
nigungsversuch mit allen Gläubigerinnen und Gläubigern. Scheitert dieser, findet ein gerichtliches 
Schuldenbereinigungsverfahren statt. Scheitert dieses ebenfalls, wird ein vereinfachtes Insolvenz-
verfahren durchgeführt (mit Verwertung evtl. vorhandener Vermögensgegenstände). Hieran schließt 
sich eine 6-jährige sogenannte Wohlverhaltensperiode und die Restschuldbefreiung an, wenn es zu 
keinen Versagungsgründen gekommen ist. Die Restschuldbefreiung kann schon nach drei Jahren 
erteilt werden, wenn 35 % der Schulden gezahlt wurden, oder nach fünf Jahren, wenn sämtliche 
Verfahrenskosten beglichen wurden.

Dieses Restschuldbefreiungsverfahren stellt für zahlreiche überschuldete Bürger/-innen eine gute 
Möglichkeit der Entschuldung dar, wenn die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und eingehalten werden. 
So ist nach einer absehbaren Zeit ein relativer wirtschaftlicher „Neustart“ möglich und eine Schuldne-
rin/ein Schuldner muss nicht damit rechnen, dass er/sie 30 Jahre lang (sich aus dem Verjährungsrecht 
ergebende „Gültigkeitsdauer“ einer titulierten Forderung; vgl. § 197 BGB) Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen unterliegen würde. Dieses Verfahren ist im gesamtgesellschaftlichen Interesse, da eine nicht 
beherrschbare Überschuldung vielerlei Probleme verursachen kann, z. B. Verlust der Arbeit oder Ver-
hinderung einer Arbeitsaufnahme, Krankheit, soziale Isolation, Verarmung. 

Verbraucherinsolvenzverfahren



15

Das Aufkommen aller beantragten Insol-
venzverfahren in den einzelnen Landkreisen/
kreisfreien Städten ist höchst unterschied-
lich. Grundsätzlich stellen in allen vier Insol- 
venzgerichten des Landes die Verbraucher-
insolvenzanträge das höchste Aufkommen. 
Gleichwohl gibt es deutliche Unterschiede: In 
Regionen mit einer hohen Überschuldungs-
problematik (vgl. z. B. Creditreform 2015) 
ist die Anzahl der beantragten Verbraucher- 
insolvenzverfahren nicht unbedingt hoch. 
Dies kann mit der örtlichen Beratungsstellen-
infrastruktur, Zugangsbarrieren oder Informa-
tionsdefiziten zusammenhängen.

Beispielsweise fallen Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) oder die Landkreise 
Ostprignitz-Ruppin oder Prignitz nicht durch 
besonders hohe Zahlen von Verbraucher-

insolvenzverfahren auf, obwohl dort hohe 
Schuldnerquoten ausgewiesen werden. 
Auch die Verteilung der Firmeninsolvenzen 
sowie der Insolvenzen von ehemals Selbst-
ständigen weist deutliche Unterschiede auf. 

Die konkrete Verteilung der Insolvenzanträge stellte sich 2015 wie folgt dar:
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Abb. 6 Verteilung der Insolvenzanträge in Brandenburg 2015
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Im Land Brandenburg gibt es schätzungs-
weise 70 Schuldnerberatungsstellen in un-
terschiedlicher Trägerschaft. Hiervon sind 55 
vom Land geförderte Verbraucherinsolvenz-
stellen und mithin ca. 15 vermutlich kommu-
nal finanzierte (allgemeine) Schuldnerbera-
tungsstellen (Abb. 7). Das Brandenburgische 
Sparkassengesetz verpflichtet die Sparkas-
sen zur Förderung der Schuldnerberatung, 
„soweit diese Aufgabe dem Träger oder sei-
nen Mitgliedern obliegt“ (§ 2 BbgSpkG). Es 
gibt offensichtlich keine zentrale Übersicht 
der tatsächlichen Mitfinanzierung seitens der 
Sparkassen. Im Sinne einer zielgerichteten 

3 Zur Beratungssituation in Brandenburg

Sozialplanung wäre eine bessere Informati-
onslage und Abstimmung über die landessei-
tige und sonstige Finanzierung angezeigt. Die 
Bedeutung dieser Beratungsangebote für die 
Bevölkerung ist sehr hoch: Nach Beratungs-
angeboten für Alleinerziehende steht die Nut-
zung von Beratungsangeboten für „Menschen 
mit finanziellen Problemen“ mit 55 % laut Ein-
schätzung von Beratungseinrichtungen im 
Land hoch im Kurs. Zudem wird in diesem Be-
reich nach Einschätzung der Träger von Be-
ratungseinrichtungen der Beratungsbedarf in 
den nächsten Jahren auf angenommene 64 % 
am stärksten steigen (vgl. Ramboll 2012).

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Uckermark
Teltow-Fläming

Spree-Neiße
Prignitz

Potsdam-Mittelmark
Ostprignitz-Ruppin

Oder-Spree
Oberspreewald-Lausitz

Oberhavel
Märkisch-Oderland

Havelland
Elbe-Elster

Dahme-Spreewald
Barnim

Potsdam
Frankfurt (Oder)

Cottbus
Brandenburg an der Havel

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Fälle

Unternehmen

ehem. sebstständig Tätige

Verbraucher

Abb. 7 Übersicht der vom Land geförderten Verbraucherinsolvenzberatungsstellen
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Die Beratungsstellen sind erwartungsgemäß 
stark auf die kreisfreien Städte Potsdam,  
Cottbus und Brandenburg an der Havel kon-
zentriert. Insgesamt besteht im Südwesten 
des Landes und der Uckermark eher ein aus-
gedünnteres Beratungsstellenangebot.

In einem ländlich geprägten Flächenbundes-
land stellen die Zugangsfragen zu den Be-
ratungseinrichtungen stets eine besondere 
Herausforderung dar: Wie ist die Erreichbar-
keit mit einem ausgedünnten ÖPNV-Angebot 
gegeben? Kommt man in einem vertretbaren 
Zeitumfang, auch z. B. mit Kinderwagen, vom 
Wohnort zu einer Beratungseinrichtung und 
wieder nach Hause? Wie stellen sich für die-
se Beratungsstellenbesuche die Kosten dar 

(wenn man schon überschuldungsbedingt 
„rechnen“ muss)? Die Frage der Erreichbar-
keit stellt sich offensichtlich in den einzelnen 
Landkreisen unterschiedlich dar und stellt 
sich deutlich seltener in den wenigen urbanen 
Ballungsräumen im Land, insbesondere in 
den kreisfreien Städten. Die Übersicht in Ab-
bildung 8 deutet an, wo Entfernungsprobleme 
gesehen werden.

In den beiden nördlichen, peripher geprägten 
Landkreisen Prignitz und Uckermark sowie 
im Süden im Kreis Elbe-Elster sowie zentra-
ler in den Kreisen nahe dem Berliner Umland 
Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming gibt 
es große Distanzen zu den jeweiligen Bera-
tungsstellen.
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Abb. 8 Entfernungen zu den Beratungsstellen in Brandenburg (Luftlinie in km)
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4 Aussichten und Empfehlungen

Wie angedeutet, kann es für überschuldete 
alleinerziehende Frauen Zugangsprobleme 
zu den Beratungseinrichtungen geben. Hier 
kann für ländliche Regionen ein mobiles Be-
ratungsangebot (aufsuchende Hilfe) kom-
pensatorisch wirken. In einem Pilotlandkreis 
könnte ein solches Angebot (ggf. gesponsert 
durch die Sparkassenorganisation) auspro-
biert und evaluiert werden.

Es ist trotz einer recht hohen Medienprä-
senz des Überschuldungsthemas wichtig, 
die konkreten Informationen über die regi-
onalen, seriösen Beratungsangebote auch 
direkt zu den betroffenen überschuldeten 
Bürgerinnen und Bürgern gelangen zu las-
sen. Hierfür würde sich als innovatives Mo-
dell anbieten, die in Landesdiensten stehen-
den Gerichtsvollzieher/-innen (GVZ), die 
einen unmittelbaren persönlichen Kontakt 
zu überschuldeten Personen haben, mit in-
formativen Flyern auszustatten, die neben 
grundlegenden Informationen (auch zur War-
tezeitüberbrückung bis zu einem Termin in ei-
ner Schuldnerberatungsstelle) auch die kon-
kreten Kontaktdaten der nächsten regionalen 
Schuldnerberatungsstellen beinhalten.5 Die-
se sehr kostengünstige Informationsvariante 
verspricht einen hohen Erfolg durch die per-
sönliche Ansprache der GVZ, die über spezi-
elle Fortbildungen oder Dienstberatungen für 
diese Aufgabe sensibilisiert werden könnten.

Der Beratungsbedarf wird steigen, ebenso 
wie die Fallkomplexität. Außerdem werden 
nicht nur Armutsschuldnerinnen und Armuts-
schuldner auftreten, sondern es können 
auch die sogenannten Leistungsträger einer 
Gesellschaft in eine prekäre monetäre Lage 
geraten (z. B. durch eine Immobilienfinan-
zierung). Daher bietet es sich an, auch das 
Beratungsangebot zu diversifizieren, etwa 
durch eine „schuldnerberaterische Poli- 

klinik“ (vgl. Groth 2014). In einer solchen 
Schwerpunkteinrichtung könnten speziali-
sierte Beratungsfachkräfte für allgemeine 
Schuldnerberatung, Verbraucherinsolven-
zberatung, Immobilienschuldnerberatung, 
Schuldnerberatung für gescheiterte Exis-
tenzgründerinnen und Existenzgründer und 
Präventionsfachkräfte zusammenarbeiten. 
Hierfür könnte eine Modellregion zur Pilotie-
rung ausgesucht werden, die auch partiell 
über Landkreisgrenzen hinweg ausgewiesen 
werden kann. Es könnte sich hierfür die Re-
gion mit der Stadt Brandenburg an der Havel 
und den beiden nördlichen Kreisen Prignitz 
und Ostprignitz-Ruppin anbieten, da hier laut 
Regionalerhebungen der Creditreform über-
proportional hohe Schuldnerquoten (speziell 
in der kreisfreien Stadt) ausgewiesen werden 
(Creditreform 2015).  

Die Weiterbildung der Beraterinnen und Bera-
ter darf ebenfalls nicht vergessen werden, da 
die Schuldnerberatung insbesondere durch 
eine zunehmende Verrechtlichung aller Le-
bensbezüge stark herausgefordert ist. Bisher 
finanzieren erst vier Bundesländer zentrale 
Facheinrichtungen für Beratungskräfte 
(Bremen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
und Thüringen). Eine derartige Fachstelle, die 
auf jeden Fall mit Juristinnen und Juristen zu 
besetzen wäre, kann wichtige Hilfen und Ent-
lastungen für die Beratungsfachkräfte vor Ort 
bieten und entscheidend zur Qualitätssiche-
rung der Schuldnerberatung beitragen. Durch 
ihre Spezialisierung lässt sich eine Gegen-
macht zur gut organisierten Gläubigerseite auf-
bauen und durch Evaluationsaufgaben auch 
permanente Politikberatung offerieren, um 
angemessen auf Entwicklungen eines höchst 
dynamischen Feldes reagieren zu können. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass 
eine Trennung zwischen Insolvenz(schuld-

5) In Großbritannien wird beispielsweise durch ein landesweites Informations-Callcenter der Debt-Advice-Organisationen („National Debt 
Line“) ein sogenanntes Survival Package versandt, welches auch Hinweise zu eigenen Aktivitäten und die Vorbereitung auf einen 
Beratungstermin in einer Beratungsstelle enthält.
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ner)beratung und (sozialer) Schuldnerbe-
ratung überholt und nicht mehr zeitgemäß 
ist. Die Nutzung des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens, bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen, ist eine Möglichkeit des Aufgabenspek-
trums einer sich ganzheitlich definierenden, 
qualitativ hochwertigen Schuldnerberatung. 
Dem wird auch mit den „Handlungsemp-
fehlungen zur Qualität der sozialen Schuld-
ner- und Verbraucherinsolvenzberatung im 
Land Brandenburg“ Rechnung getragen 
(vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales, Frau-
en und Familie/Liga der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege – MASF/LIGA 
FW 2014). Das Land und die LIGA haben 
mit diesen Handlungsempfehlungen einheit-
liche Qualitätskriterien für die Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen im 
Land beschrieben. Im Interesse der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sollen damit auf 
freiwilliger Basis die beiden Beratungsange-
bote, soziale, meist kommunal finanzierte 
Schuldnerberatung und die landesgeförder-
te Verbraucherinsolvenzberatung inhaltlich 
verbunden werden. Denn das bestmögliche 
Angebot für die Bürgerinnen und Bürger des 
Landes Brandenburg unter Nutzung aller 
Ressourcen wird dann erreicht, wenn alle 
verantwortlichen Institutionen des Landes, 
der Kommunen, der Beratungsstellenträger 
und der Fachebene (insbesondere über die 
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerbera-
tung – LAG SB) kooperativ, planvoll und lo-
yal zusammenarbeiten. Dies würde zu einer 
deutlichen Angebotsoptimierung beitragen.  
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